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A],LGEMEIN:

:i:1llqye.1";' P"\arden 
uod sonstisen Triisel öffen icher Belanse gem. § 4 (2) BauGB;

lJ-flan Nr.. t /u, l. Anderung..Wobnpark an der Gressenicher Stmße- lmd i l5. FNp_
Anderung in Stolberg-Mausbach
IIr Schreiben an: Landesbürc der Natuschutzverbände NRW, Oberhausen. vom
15.06.2023, AZ.: So

Stellu[gn&hme des BuND-L&trdesyerbands NRW zur Aufstellung des Az. Laldes_
büro der Naturschutzverbände; AC-53S/ti -

(iuten Tag fmu Dürler,

namens und in Vollmacht des anerkannten Naturschutzverbands Bulld flir Um$,elt und Natua_
schutz NRW e.V. (BUND)/- Landesverband NRW_ nehme ich zur o.g. pLammg wie folgt
Stell.urg:

. D1:.Stadl lrollerC beabsichtigt die Aufsrelluog bzw. die Erweitemng des Bebauungsplan_
gebietes Nr. 170, 1. Anderurg ..Wohnpark an äer Gressenicner Stran"ei und t tS. f"lfp-
Andertrng in Stolberg-Mausbach mit einer Fläche von ca. 4,53 ha. Der planbereich liegt in
einem GrituIandkonidor, der sich durch eine starke Frisch_ und Kalfl,rfrduktio4 so*i"
eine hohe Biotopquarit.:it auszeichnet. Imbesonderc das axtenreich" o""!i*ä"i*a u*t
zahlreicheo I ieren wie Steinkauz. Feld- und Wiesenvogelanen ura ii"a"äa*.n 

"inreicbhaltiges Nahrungshabitat, sowie im Unfeld I.ebeni- una nrutuOg[;rkeiten.

Landschaftsplan f V,,Stolberg-Roetgen..
hGeltungsbereich des Landschaftsplars 1Lp) Mst das planugsgebiet des BDl. Nr. 170
,,Wohnpark an der Gressenicher Straße,. bis auf einen Streifen enilÄg der Gr#e*cher Stra_
ße erthalten. Entgegen der Daßlellung in dü Begritndung zum B_pÄlJ 

"u."L ""f,-aerSt-eifen^südösdich dü Straßenbebauung als EZ 7a*g""tätt uod oi"ttur.f 
"io". 

rca"orru."r,
r racne. soryut rst auch dem Bebauutrgsplaü nicht schon im Vorfeld in großen Teilen zuge_



stimmt worden. Vielmehr rcsultiert das EZ 7 aus Restflächeo der bisher nicht in Anspruch
genommenen rechtsverbindlichen FNP-Darstellung. Der glößte Flächenanteil liegt im unge-
schülzten Aussenbereich nordwestlich und südöstlich des Feldweges. Ein Stoeifen am südöst-
lichen Rand liegt im Landschaftsschutzgebiet 2.2.-2 ,,LSG zwischen Mausbacb,Grcssenich
und Schevenhütte".
Aufgund der aktuellq Fl lchensituation ist daher die Erhaltung der Fläche[ südöstliah des

Feldweges einer Inanspruchnahme vorzuziehen.

KLIMÄ:
Die vorhandenen Grünlaadflä,chen sind aus Klimaschuizgdlnden zu erhalter, auch zur Minde-
rung der sommerlichen Hitzeprobleme. Dazu ist auch die West-Ost-Ausrichtung wichtig für
einen ungehinderten Duchläftung durch die überwiegenden Westwinde.
Die Pflanzung von Obstgehölzen ist zwal bedingt positiv ffir das lleiffiumige Klima zu wer-
ten, erfüllt jedoch aufgrund der langeD Waohstumszeit erst in 15 bis 20 Jalren eine relevante
Wirkung.
Es fehlen hingegen Maßnalrmen zur Rückhaltung vor Niederschlagswasser. Hierdurch kön-
neu Mulde[ und Rigolen der Grundwasseremeuerung und Biodiversitzit nutzeD. Auch die dort
lebenden Tiere könnten von Feuchtwiesenllächen und tempo*ten Gewässem profitiercn.

MASSNAHMEN ZI'M SCHUTZ ZUR PFLEGE T'ND ZT]R EREÄLTUNG VON BO-
DEN, NATI'R UND LANDSCHÄFT:
Die angesprochenen Maßnahmeu z.B. zur gihtrerischen Nutzung und zum Verbot von Schot-
terllächen in Vorgärten sind *eder wirkungsvoll, noch dauerhaft kontrollierbar bzw. zu si-
ohem. Der Aüsschluss sperrender Sohichten ist nach Fertigstellung der Häuser nicht mehr
festzustellen. Auch die Umwandlung der ,,Vorgitten" zu temporfuen bzw. dauerhaien Stel1-

plätzen kann letztendlich nichl veüindert we.den. Eine Gfijnvemetzuug über Vorgzirteq auch
durch ggf. Heckenstrukture[ ist p{aldisch wfukungslos, da die Störfaktoren und Trenneffelle
durch bauliche Eiruichtungen und den anthropogenen FaLlor überwiegen. Solche Festsetzun-
gen gleichen keinen Eingriff in intakte Landschaft wirkungsvoll aus.

ENTWASSERT'NG:
Siehe auch Ausführung unter,,Klima".

BIOTOPYERBUND:
Die geplarte Bebauung führt daueüaft zur Teil-Zerstörung der örtlichen Dauer$itnlandflä-
chen. Auch fehlen Hinweise, wer küotig die große Auahl der Obsthochstäme pflegt und
wie / warn datttter beweidet tmdlodet gemäht wfud.

ARTENSCHUTZ:
Die itr Gebiet vorhandenen Biotopstnrkturen sind von großer Bedeutung fü Fledermäuse,
Eulen, Käuze und viele andere Säuger und Insekten. Es feblen Dateo, waDl1 und wie oft örtli
che Kaxtierungen filI bestimmte planungsrelevante und auch nicht rclevante Tierarten erfolgt
sind. Auch di6 Aussage, dass bestilrunte Beleuohturgskörpet die nü oach unter abstrahlen
bzw. ,,gekofferf' sind, Beeintächtigungen von Fledermäusen ausschließen, sind nichtzutref-
fend. Es kommt auf die Art der LED-Beleuchtungskörper uod deren Lichtwellenlänge bzw.
Intensititt a1r. Dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchrmgen, die anzuwenden sind. Das gell
weiße Licht kann bei der lichtempfindlichen Mausohren zul dauerhaften Vergrämung fü1ren.

Ergebnis der Stellunsnahme:
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Als Fazit der geplaoten baulichen Erweiterung südöstlich der Gressenicher Straße in Maus-
bach bleibt kitisch festzuhalteq dass dort wertvolle Biodiversit?il zugunsten von baulicher
Erschließung geopfert werden soll. Auch die klimatischen Aspekte werden soweit relativiert
dass zumindest der Anschein erweckt wir4 dass dieser Eingriff für die Biodiversität in Maus-
bach wenig Beeinträchtigxng darstellt.

Der BUNI) lehnt daher die geplaltte Erscltließung des BPl. 170 südöstlich des Wirtschallsrve-
gcs parallel der Gressenicher Straßc ab.

HINWEIS:

Bitte übermitteln Sie lhre Entscheidung im Verfahren den anerkannten Naturschutzver-

bänden und dem Landesbüro der Naturschutzverbände NRW. Das Landesbüro ist zur Ent-

gegennahme dieser Entscheidung durch die anerkannten Natutschutzverbände bevoll-

mächtitl.


